
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fachkonferenzen 
 

 Einrichtung als ständige 
Fachkonferenzen durch 
Vorstandsbeschluss zu 
einzelnen 
Leistungsbereichen 

 Leitung durch Vorstands-
mitglied oder Geschäfts-
führer/in der AGkE 

 Besetzung durch 
Delegation der Mitglieder 

 Zur Zeit sind folgende 
Fachkonferenzen 
eingerichtet: 

Mitglieder 
 Einrichtungen und Dienste mit Angeboten der ambulanten, teilstationären und 

stationären Hilfen zur Erziehung (§ 27 ff. SGB VIII) 
 

 Dienste mit Angeboten zur Förderung der Erziehung  
in der Familie (§§16 – 21 SGB VIII)  

 

 Einrichtungen und Dienste der Jugendsozialarbeit und des  
erzieherischen Kinder- & Jugendschutzes (§ 13 und § 14 SGB VIII)  

 

 Andere Aufgaben der Jugendhilfe (§§ 42, 43, 50, 51, 52, und 53 SGB VIII)  

 

 

Mitgliederversammlung 
 

 Je ein bevollmächtigter Vertreter der 
Einrichtung bzw. des Dienstes 

 Mitglieder des Vorstandes 
 Einberufung in der Regel einmal im Jahr 

Arbeitsausschüsse 
 

 Einsetzung auf Zeit 
zu einzelnen 
Themenfeldern 

 Bearbeitung 
konkreter 
Arbeitsaufträge 

 Besetzung durch 
Benennung durch 
Mitglieder und 
Bestätigung durch 
Vorstand 
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Vorstand 
 

 2 geborene Mitglieder 
 6 gewählte Mitglieder 
 bis zu 2 beratende 

Mitglieder, die der 
Vorstand berufen 
kann 

 Wahlperiode 3 Jahre 
 Stimmberechtigte 

Mitglieder des 
Vorstandes wählen 
die/den 1. und 2. 
Vorsitzende/n aus 
ihrer Mitte 

    Einsetzung            Wahl Entsendung/Delegation/Benennung 
 
 
 

Legende 

Stand: 09/2013 
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